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80 Dampfkeſſel .

hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung auf
die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten .“)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Junern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr .

§ 4. Siehe Seite 44 .

f. Dampfkeſſelanlagen .
1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben mögen
zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung erforder⸗
lichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den
beſtehenden bau - , feuer - und gefundheitspolizeilichen Vor⸗
ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗
ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die
Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . ? ) Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder
unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben die
erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der ertheilten
Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange der hierüber
auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb beginnt , hat die
im §S 1475 ) angedrohte Strafe verwirkt .

) Das Genehmigungsverfahren iſt das gleiche wie bei allen
übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen ( Seite 74).) Dieſe Beſtimmungen ſind unter 2 abgedruckt.

) Siehe Seite 112 .
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Dampfkeſſel . 8¹

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg⸗liche Dampfkeſſel .

2. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 .Mai 1871 , betreffend allgemeine polizeiliche Be⸗ſtimmungen über die Aulegung von Dampfkeſſeln .
( Reichsgeſetzblatt Seite 122. )

Auf Grund der Beſtimmung im §S 24 der Gewerbe⸗ordnung vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath nachſtehende
Allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die An —

legung von Dampfkeſſeln
erlaſſen .

1. Bau der Dampfkeſſel .
§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht ausGußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite beichlindriſcher Geſtalt 25 om , bei Kugelgeſtalt 30 m überſteigt.Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗röhren , deren lichte Weite 10 em nicht überſteigt , geſtattet .§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehendenFeuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Ab⸗ſtand von mindeſtens 10 em unter dem feſtgeſetzten niedrigſtenWaſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Dampf⸗keſſel , welche aus Siederöhren von weniger als 10 em Weitebeſtehen, ſowie auf ſolche Feuerzüge , in welchen ein Erglühendes mit dem Dampfraum in Berührung ſtehenden Theilesder Wandungen nicht zu befürchten iſt . Die Gefahr des Er⸗glühens iſt in der Regel als ausgeſchloſſen zu betrachten ,wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſelfläche , welche von demFeuer vor Erreichung der vom Dampf beſpülten Keſſelflächebeſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug mindeſtens zwanzigMal, bei künſtlichem Luftzug mindeſtens vierzig Mal ſo großiſt , als die Fläche des Feuerroſtes .
2. Aus rüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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